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Kriterien für die Förderung von 
Projekten und Maßnahmen für die 
Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 

 
A n t r a g : 

 
Den Kriterien für die Förderung von 
Projekten und Maßnahmen für die 
Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund wird zugestimmt. 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Im Rahmen der Haushaltsplanung 

2015/2016 sind Haushaltsmittel in Höhe 
von jeweils 20.000 € beim Produktkonto 
3310100.5318020 beschlossen worden. 
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B e g r ü n d u n g : 

 
 
In der Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster gehen regelmäßig An-
träge auf Förderung von Projekten und Maßnahmen im Bereich Integration ein. 
 
Spätestens seit Inkrafttreten des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung im 
Jahre 2007 und den jährlichen Fortschreibungen hat sich der Anspruch an Projekte und 
damit auch an Förderkriterien stark verändert. Integration wird als besonders wichtiges 
gesellschaftspolitisches Schlüsselthema gesehen und anerkannt. 
 
Vor diesem Hintergrund und auch der sich verändernden gesellschaftlichen Relevanz von 
Integration sind Kriterien zur Klarheit und Transparenz der Verwendung von kommunalen 
Fördermitteln in diesem Bereich festzulegen. 
 
Durch die Einrichtung der Koordinierungsstelle für Integration wurde eine kommunale 
Ansprechperson für alle in der Integrationsarbeit in Neumünster engagierten Vereine und 
Institutionen geschaffen, die bei einer Antragstellung behilflich ist. Die Koordinierungs-
stelle beachtet aber auch formale Kriterien und fordert diese für eine fundierte Entschei-
dungsbasis ein. Um eine möglichst vielfältige Projektlandschaft zu ermöglichen wird die 
Förderung grundsätzlich auf maximal 3.000 EUR je Projektantrag begrenzt. Da sich die 
Höhe der Einzelanträge in einem überschaubaren Rahmen bewegt, entscheidet der für 
die Koordinierungsstelle zuständige Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung im 
Rahmen seiner Befugnisse auf der Basis der anliegenden Förderkriterien. Es wird halb-
jährlich dem Sozial- und Gesundheitsausschuss über die bewilligten Anträge Bericht er-
stattet. 
 
 
 
 
      
(Dr. Olaf Tauras) 

Im Auftrag 
 
 
       
(Günter Humpe-Waßmuth) 

Oberbürgermeister Erster Stadtrat 
 
 
Anlagen:  

1. Kriterien für die Förderung von Projekten und Maßnahmen für die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund 

2. Förderkriterien Integration – Merkblatt für Antragstellende 
 
 
 


